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Sehr geehrter Herr Ratspräsident

Ich bitte Sie, folgende Motion auf die Traktandenliste zu setzen:

Mehr Freiheit der Gemeinden bei den Schulbehörden

Innert weniger Jahre hat sich die Schullandschaft deutlich verändert. In den meisten
Gemeinden des Kantons Schaffhausen, mit Ausnahme von Siblingen und Stetten sind
Schulleitungen eingeführt worden und haben sich zwischenzeitlich bestens bewährt.
In der Stadt Schaffhausen ist zurzeit eine Vorlage zu deren Einführung im Grossen
Stadtrat hängig. Dabei stellt sich die Frage, ob der Stadtschulrat (Schulbehörde) noch
notwendig ist. Die Abschaffung ist jedoch nicht möglich, weil Schulbehörden im
Kantonalen Schulgesetz und im Schuldekret obligatorisch sind. (SHR 410.100 und
410.110)

Es wird somit in all diesen Gemeinden klar zwischen operativer und strategischer
Zuständigkeit unterschieden.

Die Aufgabe der Schulleitung ist es, den operativen Schulbetrieb sicherzustellen. Dafür
sind sie auch mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestattet und verfügen über
den für eine erfolgreiche Erfüllung der Führungsaufgabe notwendigen
Gestaltungsspielrum.

Die Schulleitungen führen die Schulen aller Stufen der obligatorischen Volksschule,
nämlich die Kindergärten, die Primär- und die Sekundarstufe l (Real- und
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Sekundarschule). Zu ihren Aufgaben gehören im Wesentlichen die pädagogische,
personelle, organisatorische, finanzielle und administrative Führung. Damit erledigen
sie einen sehr grossen Teil der Aufgaben, die vorher der Schulbehörde zugewiesen
waren.

Die Schulbehörden führen dem gegenüber nur noch strategisch. Sie sind politisch
verantwortlich für die Leistungsfähigkeit der Schulen. Sie definieren Zielsetzungen für
die Legislaturperiode und legen inhaltliche Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb
und die Schulentwicklung fest. Alles erfolgt indessen im Rahmen des vom
Erziehungsrat und vom Regierungsrat vorgegebenen kantonalen Schulrecht.
Grundsätzlich geht es in dieser Motion nicht um die generelle Abschaffung der
Schulbehörden.
Sollte jedoch eine Gemeinde zum Schluss kommen, die Schulbehörden seien nicht
mehr notwendig und zeitgemäss, so soll die rechtliche Möglichkeit geschaffen werden
diese Abzuschaffen. Auch können Gemeinden so Schulbehörden innerhalb eines
Schulkreis regeln.
Es wird also lediglich eine Möglichkeit geschaffen. Der Entscheid wird von jeder
Gemeinde individuell gefällt.
Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird gestärkt, dies entspricht dem
Subsidiaritätsprinzip.

Der Regierungsrat wird hiermit beauftragt, eine Teilrevision des Schulgesetzes
und des Schuldekretes vom 27. April 1981 (SHR 410.100 und 410.110)
vorzunehmen mit dem Ziel, die kommunalen Schulbehörden optional zu machen
und damit der Entscheidung der Gemeinde zu überlassen. Dazu bedarf es einer
Aufhebung der einschlägigen Bestimmungen im Schulgesetz und im
Schuldekret.

Freundliche Grüsse

\^J<J>—^

Severin Brüngger
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Nachstehende Ratsmitglieder unterstützen mit ihrer Unterschrift den Vorstoss:

Name / Vorname

(bitte in Bfockschrift eil
Partei Unterschrift

7/^Lr .ör^cj. ^
rte^C^ %^<-r =^o-F

^o^u- ^^f\i ~^L
:C»/ -7 /c ' -"-^•/ / //r'/< er'/ '^,0^ •<''^>r?'.—> "T^--. . -> ^-^-

\\^ llv A^/iA^ <>\yp

~'c'^\l^ ^- H'^'^ k ^r

C-tr^{ -;/.^c^J6''<^l Su^

Ww .^/ s^•^ ^/^Sc^i
Vfox-i Qaw^ s^

VWc^V \A<^cü-\ S:JC

),<Y/-?<-^// /_^^̂/y ^wr '•^^^

"^7~4^ /7^^<f ^(/f

Hllu^a^n (jpnm^ ,,̂^/0 (• üMsuaui;

W^<^ Hz>^a-V ^\Q_

^^Cie^ Fy .<>'i '/7-
c"

^ ^/./• 3 .^<^<

-J^Qi i.^ n^ L ,-",7 2 II,' /;/ u^-
KC^t^ A^cV.^ ^7
^/''^>(. /-^T^^^( y/-/,c? •^^^

fil-k. £r L U ' L\ r/~J)i1
c.. /.

1 /L^ V^Li cC(L/ ^p
-r

7)e^-^eP /77?.ow 0;^ «^^d ^ ^



y

^

^

)

?

^
^̂

'

^

;$

^
^

^
^^


